
 

 

 

 

 

 

 

Stadt Rauschenberg, Stadtteil Bracht (Bracht-Siedlung)  

 

 

 

Begründung 

 

Bebauungsplan Nr. 9 
 

„Am Bahndamm“ 

 

 

Satzung  

 

 

 

Planstand: 17.07.2023 

Projektnummer: 21-2597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektleitung: Adler / Schenk  

 

 

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Im Nordpark 1 – 35435 Wettenberg  

T +49 641 98441 22   Mail info@fischer-plan.de   www.fischer-plan.de 



Begründung, Bebauungsplan Nr. 9 „Am Bahndamm“   

Satzung – Planstand: 17.07.2023  1 

Inhalt 

1.  Vorbemerkungen ........................................................................................................................... 3 

1.1  Planerfordernis und -ziel ..................................................................................................... 3 

1.2  Räumlicher Geltungsbereich .............................................................................................. 5 

1.3  Regionalplanung ................................................................................................................. 6 

1.4  Vorbereitende Bauleitplanung ............................................................................................ 8 

1.5  Innenentwicklung und Bodenschutz ................................................................................... 8 

1.6  Verfahrensart und -stand .................................................................................................. 10 

2.  Verkehrliche Erschließung und Anbindung ............................................................................. 11 

3.  Inhalt und Festsetzungen ........................................................................................................... 11 

3.1  Art der baulichen Nutzung ................................................................................................ 12 

3.2  Maß der baulichen Nutzung .............................................................................................. 13 

3.3  Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche ............................................................... 16 

3.4  Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen ...................................................................... 16 

3.5  Zulässige Haustypen ........................................................................................................ 16 

3.6  Verkehrsflächen ................................................................................................................ 17 

3.7  Flächen für die Abwasserbeseitigung ............................................................................... 17 

3.8  Öffentliche Grünflächen .................................................................................................... 17 

3.9  Eingriffsminimierende und grünordnerische Festsetzungen ............................................ 17 

3.10  Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder 

Kälte aus erneuerbaren Energien ..................................................................................... 18 

4.  Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften ................................................................... 19 

4.1  Dachgestaltung ................................................................................................................. 19 

4.2  Werbeanlagen ................................................................................................................... 20 

4.3  Gestaltung von Einfriedungen .......................................................................................... 20 

4.4  Abfall- und Wertstoffbehälter ............................................................................................ 20 

4.5  Gestaltung der Grundstücksfreiflächen ............................................................................ 20 

5.  Wasserrechtliche Festsetzungen .............................................................................................. 21 

6.  Berücksichtigung umweltschützender Belange ...................................................................... 21 

6.1  Umweltprüfung und Umweltbericht ................................................................................... 21 

6.2  Eingriffs- und Ausgleichsplanung ..................................................................................... 21 

6.3  Artenschutzrechtliche Belange ......................................................................................... 22 

7.  Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz ............................................................................. 22 

7.1  Überschwemmungsgebiete .............................................................................................. 22 

7.2  Wasserversorgung und Grundwasserschutz .................................................................... 22 



Begründung, Bebauungsplan Nr. 9 „Am Bahndamm“   

Satzung – Planstand: 17.07.2023  2 

7.3  Oberflächengewässer und Gewässerrandstreifen ........................................................... 25 

7.4  Abwasserbeseitigung ........................................................................................................ 25 

7.5  Abflussregelung ................................................................................................................ 27 

8.  Altlastenverdächtige Flächen und Baugrund ........................................................................... 27 

9.  Kampfmittel .................................................................................................................................. 29 

10.  Immissionsschutz ....................................................................................................................... 31 

11.  Denkmalschutz ............................................................................................................................ 31 

12.  Erneuerbare Energien und Energieeinsparung ....................................................................... 32 

13.  Hinweise und sonstige Infrastruktur ......................................................................................... 32 

14.  Bodenordnung ............................................................................................................................. 33 

15.  Flächenbilanz ............................................................................................................................... 33 

16.  Anlagen und Gutachten .............................................................................................................. 34 

 

  



Begründung, Bebauungsplan Nr. 9 „Am Bahndamm“   

Satzung – Planstand: 17.07.2023  3 

1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

In der Stadt Rauschenberg erfolgt im nördlichen Anschluss an die Ortslage des Stadtteils Rauschenberg 

derzeit die städtebauliche Entwicklung eines größeren Wohngebietes im Bereich „Auf dem Kalk II“ mit 

insgesamt 41 Baugrundstücken. Mit der in zwei Bauabschnitten vorgesehenen Baugebietsentwicklung 

sollte zunächst nicht nur der kurzfristige, sondern darüber hinaus auch ein mittelfristiger Bedarf an 

Wohnbaugrundstücken im Stadtgebiet gedeckt werden. Im Zuge der überaus erfolgreichen Vermark-

tung hat sich jedoch gezeigt, dass die hohe Nachfrage das konkrete Angebot an Bauplätzen deutlich 

übersteigt, sodass im Stadtgebiet von Rauschenberg weiterhin ein nachgewiesener Bedarf besteht. Zu-

gleich konnten in den vergangenen Jahren auch in den weiteren Stadtteilen zur Eigenentwicklung ein-

zelne Baugrundstücke geschaffen und entsprechend entwickelt werden. So wurden auch in Bracht-

Siedlung zuletzt im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Westlich der Waldstraße“ von 2017 

und des Bebauungsplanes „Südlich des Drosselweges“ von 2019 einzelne Grundstücke für eine Wohn-

bebauung und für nicht störende gewerbliche Nutzungen unmittelbar angrenzend an den bestehenden 

Bebauungszusammenhang ausgewiesen, zumal innerörtliche Freiflächen oder unbebaute Grundstücke 

im Sinne einer baulichen Innenentwicklung nicht mobilisiert und entsprechend bebaut werden können. 

Die Stadt Rauschenberg verfolgt demnach aus stadtentwicklungspolitischer Sicht sowohl die bedarfs-

orientierte Ausweisung neuer Bauflächen, aktuell in Form eines größeren Baugebietes in Rauschenberg 

als zentralem Ortsteil, und einzelner Bauplätze in den weiteren Stadtteilen, ist aber zugleich bestrebt, 

auch Flächen im Innenbereich einer baulichen Nutzung zuzuführen sowie auch leerstehende und un-

tergenutzte Gebäude dem Grundstücksmarkt zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen Innenent-

wicklung zu leisten. Vor diesem Hintergrund sowie angesichts des ohnehin erforderlichen Ausbaus der 

Straße Am Bahndamm, die bislang nur einer einseitigen Erschließung dient, ist im Stadtteil Bracht 

(Bracht-Siedlung) nunmehr die städtebauliche Entwicklung von bislang landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen für eine Wohnnutzung sowie für ergänzende nicht störende gewerbliche und sonstige dorftypische 

Nutzungen in Form einer durchgehenden Bauzeile entlang der Straße vorgesehen. Während einzelne 

Baugrundstücke im Norden des Plangebietes künftig in privatem Eigentum verbleiben, erfolgt die Er-

schließung und Vermarktung im Übrigen aus städtischer Hand. Mit der angestrebten Planung soll die 

bisherige Siedlungsentwicklung in Bracht-Siedlung perspektivisch fortgeführt werden und eine aus städ-

tebaulicher und wirtschaftlicher Sicht sinnvolle Ergänzung und Erweiterung der vorhandenen Ortslage 

erfolgen. Hierbei wird nicht verkannt, dass Bracht-Siedlung als Weiler erst nach Ende des Zweiten Welt-

krieges als Flüchtlingssiedlung im Bereich eines vormaligen Militärflugplatzes entstanden ist und somit 

historisch kein über die Jahrhunderte gewachsener Stadtteil mit einer Altortslage und jüngeren Neubau-

gebieten darstellt, sondern funktional immer auch mit dem Stadtteil Bracht zu sehen ist. Gleichwohl soll 

auch in Bracht-Siedlung künftig eine bauliche Eigenentwicklung erfolgen, die nunmehr bauleitplanerisch 

und vor allem auch perspektivisch gesteuert werden soll. Neben der mittel- bis langfristig bedarfsde-

ckenden Ausweisung von Bauplätzen wird somit insgesamt auch Planungs- und Rechtssicherheit ge-

schaffen. 

Da der Bereich des Plangebietes bislang bauplanungsrechtlich als Außenbereich i.S.d. § 35 Bauge-

setzbuch (BauGB) zu bewerten ist, bedarf es zur Umsetzung der Planung der Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes im zweistufigen Regelverfahren mit Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB. Das Planziel des Bebauungsplanes Nr. 9 ist die Ausweisung eines im Zuge der Städtebau-

rechtsnovellierung 2021 neu in die Baunutzungsverordnung (BauNVO) eingeführten Dörflichen Wohn-

gebietes nach § 5a BauNVO sowie die Sicherung der Erschließung und des ohnehin erforderlichen 

Ausbaus der Straße Am Bahndamm.  
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Zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung werden zudem Festsetzungen unter ande-

rem zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu den überbaubaren Grundstücksflächen 

getroffen sowie bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften formuliert. 

Dörfliche Wohngebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- und forstwirtschaftli-

chen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Die Nutzungsmischung 

muss nicht gleichgewichtig sein. Mit der Wahl der Baugebietskategorie kann vorliegend der ländlichen 

Prägung weiter Teile des Stadtgebietes in Rauschenberg und insbesondere der Bebauungs- und Nut-

zungsstruktur in Bracht-Siedlung Rechnung getragen werden. So ist die Siedlungsfläche zwar insge-

samt durch einen hohen Wohnanteil gekennzeichnet, zugleich sind aber landwirtschaftliche Nutzungen 

und verschiedene dorftypische gewerbliche und sonstige Nutzungen zu verzeichnen, die sich weder in 

den Wohngebietskategorien der Baunutzungsverordnung abbilden noch aus städtebaulicher und städ-

tebaurechtlicher Sicht hinreichend im Rahmen der Festsetzung eines klassischen Mischgebietes si-

chern und steuern lassen. 

 

Lage des Plangebietes 

 
Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 03/2022), bearbeitet 

 

Da der Flächennutzungsplan der Stadt Rauschenberg im Bereich des Plangebietes bislang „Flächen 

für die Landwirtschaft“ darstellt, wird dieser gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB parallel zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes entsprechend geändert. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rau-

schenberg hat in ihrer Sitzung am 15.11.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die entsprechenden Beschlüsse 

zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 9 sowie zur 37. Änderung des Flächennutzungs-

planes in diesem Bereich gefasst. 

 

  

Plangebiet 
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1.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9 umfasst in der Gemarkung Bracht, Flur 19, 

die Flurstücke 13 teilweise, 14/1 teilweise, 15/5, 18, 18/1 und 18/2 und wird wie folgt begrenzt: 

Norden:  Bestehende Bebauung sowie Aussiedlerhöfe und landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Osten:  Landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie südöstlich Verlauf des Drosselwegs 

Süden: Verlauf der Straße Am Bahndamm und im Anschluss vorwiegend Wohnbebauung so-

wie innerörtliche Freiflächen und Kinderspielplatz 

Westen: Verlauf der Waldstraße und vorwiegend Wohnbebauung 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9 umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 2,6 

ha. 

 

Bereich des Plangebietes 

 
Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (03/2022), bearbeitet 

 

Das Plangebiet umfasst bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie den Verlauf der Straße Am 

Bahndamm. Die Höhenlage des natürlichen Geländes bewegt sich im Bereich zwischen rd. 285 und 

rd. 281 m über Normalhöhennull (NHN) und fällt etwa zur Mitte des Plangebietes hin jeweils leicht ab. 

 

  

Plangebiet 

L 3077 
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Bereich des Plangebietes  

Eigene Aufnahmen (03/2022) 

 

1.3 Regionalplanung 

Der Bereich des Plangebietes ist im derzeit rechtsgültigen Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM 

2010) zur Hälfte als „Vorranggebiet Siedlung Bestand“ und zur Hälfte als „Vorbehaltsgebiet für Land-

wirtschaft“ sowie überlagernd als „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ dargestellt.  

Vor Ausweisung neuer Siedlungsflächen durch die Gemeinden ist der Bedarf an Siedlungsflächen vor-

rangig in den „Vorranggebiet Siedlung Bestand“ durch Verdichtung der Bebauung (Nachverdichtung) 

und durch Umnutzung von bereits bebauten Flächen zu decken (Ziel 5.2-5 RPM 2010). Entsprechend 

gilt für den auf ein „Vorranggebiet Siedlung Bestand“ entfallenden Bereich des Plangebietes, dass die 

Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. 

Die „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft“ sollen gemäß den im Regionalplan Mittelhessen enthaltenen 

raumordnerischen Zielvorgaben die Offenhaltung der Landschaft durch landwirtschaftliche Bewirtschaf-

tung sichern. Unter Achtung dieses Grundsatzes und unter Berücksichtigung städtebaulicher, denkmal- 

und landschaftspflegerischer sowie umwelt- und naturschutzfachlicher Belange können „Vorbehaltsge-

biete für Landwirtschaft“ jedoch unter anderem auch der Eigenentwicklung im Anschluss an bebaute 

Ortslagen dienen, sofern sich die Fläche auf weniger als 5 ha erstreckt. Gemäß der Zielsetzung 5.2-4 

des Regionalplanes Mittelhessen 2010 wird die Siedlungstätigkeit für Ortsteile, in denen der Regional-

plan Mittelhessen 2010 keine „Vorranggebiete Siedlung Planung“ ausweist, darüber hinaus auf die Ei-

genentwicklung der ortsansässigen Bevölkerung beschränkt. Diese raumordnerische Zielsetzung trifft 

für die in Bracht-Siedlung gelegene Planung zu. 
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Hierbei ist jedoch beachtlich, dass Bracht-Siedlung als Weiler erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

als Flüchtlingssiedlung im Bereich des vormaligen Militärflugplatzes entstanden ist und somit historisch 

kein über die Jahrhunderte gewachsener Stadtteil mit einer Altortslage und jüngeren Neubaugebieten 

darstellt, sondern funktional immer auch mit dem Stadtteil Bracht zu sehen ist. Gleichwohl soll auch in 

Bracht-Siedlung künftig eine bauliche Eigenentwicklung erfolgen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt und 

damit bereits vor Eintritt der offiziellen Vermarktung liegen der Stadt Rauschenberg acht Reservierun-

gen aus dem Stadtteil Bracht sowie Bracht-Siedlung vor, was mehr als einem Drittel der geplanten 

städtischen Bauplätze entspricht. 

Die vorliegende Planung dient somit der baulichen Eigenentwicklung von Bracht und Bracht-Siedlung, 

die nunmehr bauleitplanerisch und vor allem auch perspektivisch gesteuert werden soll. Neben der dar-

über hinaus mittel- bis langfristig bedarfsdeckenden Ausweisung von Bauplätzen wird somit insgesamt 

auch Planungs- und Rechtssicherheit geschaffen. Die bisherige Siedlungsentwicklung in Bracht-Sied-

lung soll insofern perspektivisch fortgeführt werden und eine aus städtebaulicher und wirtschaftlicher 

Sicht sinnvolle Ergänzung und Erweiterung der vorhandenen Ortslage mit einer durchgehenden Bau-

zeile entlang der Straße Am Bahndamm erfolgen. Die Straße Am Bahndamm dient bislang nur einer 

einseitigen Erschließung und soll ohnehin entsprechend ausgebaut werden. Mit der vorliegenden Pla-

nung wird ein Beitrag für eine wirtschaftliche Erschließung und Ausweisung von Baugrundstücken im 

unmittelbaren Anschluss an den Bereich der im Zusammenhang bebauten Ortslage geleistet. 

Mit der Beschränkung der städtebaulichen Entwicklung auf die Tiefe jeweils eines Baugrundstückes 

bleiben die östlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen weiterhin als zusammenhängende Flä-

chen in der freien Feldflur erhalten und können als solche auch künftig landwirtschaftlich genutzt wer-

den. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zu den Auswirkungen der Planung auf die Agrarstruktur 

sowie auf die landwirtschaftlichen Belange unter dem Kapitel 1.5 Innenentwicklung und Bodenschutz 

verwiesen. Die naturschutzfachlichen und umweltschützenden Belange werden im Rahmen der Um-

weltprüfung berücksichtigt und im Umweltbericht dargelegt. 

Das überlagernd festgelegte „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ bildet die Lage des Plan-

gebietes in der Schutzgebietszone IIIB des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes für die Wasser-

werke Wohratal und Stadtallendorf des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke ab. Hier sind 

die Nutzungsansprüche dem besonderen Schutz des Grundwassers anzupassen. Die zum Schutz not-

wendigen Vorkehrungen bzw. aus dem Schutzanspruch resultierenden Ge- und Verbote sind in der 

Schutzgebietsverordnung des Trinkwasserschutzgebietes bestimmt und bei der Nutzung des Gebietes 

zu berücksichtigen. Einschränkungen, die die Nutzbarkeit der Fläche des Plangebietes durch die in 

einem Dörflichen Wohngebiet zulässigen Vorhaben grundsätzlich in Frage stellen, ergeben sich darüber 

hinaus nicht. Der Bebauungsplan schließt jedoch die in Dörflichen Wohngebieten grundsätzlich allge-

mein zulässigen Tankstellen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung aus. 

Seitens des Regierungspräsidiums Gießen, Obere Landesplanungsbehörde, wird in der Stellungnahme 

vom 24.05.2022 darauf hingewiesen, dass die Planung mit 1,3 ha auf den maximalen Wohnungssied-

lungsbereich angerechnet wird.  
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1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Rauschenberg von 1980 stellt für den Bereich des Plangebietes 

bislang „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, stehen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes 

den Darstellungen des Flächennutzungsplanes zunächst entgegen. Der Flächennutzungsplan wird da-

her gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 

für den Bereich des Plangebietes entsprechend geändert. 

 

Darstellung alt Darstellung neu 

Ausschnitte genordet, ohne Maßstab 

 

Das Planziel der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung von „Gemischten Bau-

flächen“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO mit ergänzender symbolhafter Darstellung einer Fläche für 

die Regenrückhaltung. Mit der teilräumlichen Änderung des Flächennutzungsplanes werden auf Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche 

Entwicklung und Erschließung des Plangebietes im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungs-

planes Nr. 9 geschaffen. 

 

1.5 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde zuletzt 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten 

und Gemeinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der 

Neuinanspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 

Abs. 5 BauGB sieht demnach vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 

der Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 zudem bestimmt, dass die Notwendigkeit der 

Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen 

Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbeson-

dere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen 

können. Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass insbesondere in den Begründungen darzulegen ist, 

dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen. 
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Die Stadt Rauschenberg ist grundsätzlich bestrebt auch Flächen im Innenbereich einer baulichen Nut-

zung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen Innenentwicklung zu leisten, verfügt aber zugleich 

über einen weiterhin anhaltenden Bedarf an Grundstücken für eine wohnbauliche und gewerbliche Nut-

zung, dem nur mit innerörtlichen Nachverdichtungen nicht entsprochen werden kann. Während bei Be-

trachtung von Bracht-Siedlung vor Ort sowie auf Grundlage von Luftbildaufnahmen augenscheinlich an 

verschiedener Stelle kleinere und auch größere Flächen innerhalb des geschlossenen Bebauungszu-

sammenhanges baulich ungenutzt erscheinen und insofern grundsätzlich für eine bauliche Nachver-

dichtung infrage kommen, stellt sich dieser Eindruck bei näherer Betrachtung differenziert dar: 

 Einzelne Grundstücke im Bereich der Straßen Drosselweg und Am Bahndamm sind mittlerweile 

bebaut. 

 Seitens des Eigentümers des Flurstückes 32/1 (Flur 19) ist keine Bebauung gewünscht; das Grund-

stück wurde der Stadt Rauschenberg daher bereits vor längerer Zeit zur Errichtung eines Kinder-

spielplatzes zur Verfügung gestellt. 

 Für den Bereich der Flurstücke 28, 31/6 und 31/8 (Flur 19) zwischen der Straße Am Bahndamm 

und der Waldstraße besteht kein Bebauungsplan, es handelt sich hierbei jedoch um Flächen in 

privatem Eigentum, für die seitens der Stadt Rauschenberg keine Zugriffsmöglichkeit besteht. 

 Die landwirtschaftlich genutzten Flurstücke 60/1 und 60/2 (Flur 19) liegen überwiegend innerhalb 

der straßenrechtlichen Bauverbotszone zur Landesstraße L 3077; eine Bebauung ist somit nicht 

möglich. 

 Das Flurstück 25/1 (Flur 19) umfasst den Standort eines alten Trinkwasserhochbehälters, der als 

Löschwasserzisterne genutzt wird; eine Bebauung dieser Fläche ist somit nicht möglich. 

Im Ergebnis stehen derzeit nur noch einzelne, innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

„Westlich der Waldstraße“ von 2017 sowie des Bebauungsplanes „Südlich des Drosselweges“ von 2019 

gelegene Flurstücke zur Eigenentwicklung für die ortsansässige Bevölkerung zur Verfügung. Diese 

Grundstücke befinden sich in privatem Eigentum und werden in Kürze entsprechend der vorgesehenen 

Planung bebaut. Alle anderen möglichen Grundstücke in Bracht-Siedlung sind bereits bebaut oder es 

ist eine Bebauung oder Veräußerung seitens der Grundstückseigentümer nicht erwünscht. Mit der vor-

liegenden Planung soll daher im Bereich des Plangebietes die bisherige Siedlungsentwicklung in 

Bracht-Siedlung perspektivisch fortgeführt werden und eine aus städtebaulicher und wirtschaftlicher 

Sicht sinnvolle Ergänzung und Erweiterung der vorhandenen Ortslage zur mittel- bis langfristigen De-

ckung des Bedarfs an entsprechenden Baugrundstücken zur Eigenentwicklung erfolgen. 

Hinsichtlich der Betroffenheit von landwirtschaftlichen Belangen kann angemerkt werden, dass im Zuge 

der vorliegenden Planung zwar bislang intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen eines Betriebes in 

Anspruch genommen werden, mit der Beschränkung der städtebaulichen Entwicklung auf die Tiefe je-

weils eines Baugrundstückes dabei jedoch die östlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wei-

terhin als zusammenhängende Flächen in der freien Feldflur verbleiben und als solche auch künftig 

landwirtschaftlich genutzt werden können. Eine Zerschneidung einer größeren landwirtschaftlichen Ein-

heit wird somit ausgeschlossen, während auch die Bewirtschaftung und Befahrung der umliegenden 

Flächen mit landwirtschaftlichen Maschinen nicht eingeschränkt wird. Hinzu kommt, dass die Baugrund-

stücke im Bereich des Flurstücks 14/1 im Norden des Plangebietes auch künftig in privatem Eigentum 

des dortigen Landwirts verbleiben.  
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Darüber hinaus stehen der Betroffenheit von landwirtschaftlichen Belangen im Rahmen des vorliegen-

den Bauleitplanverfahrens unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse der Bevölkerung, die Bevölkerungsentwicklung und die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile 

als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls beachtliche Belange gegenüber. Das Planvorhaben 

führt zu einer aus erschließungstechnischer Sicht optimierten Ausnutzung einer bereits vorhandenen 

Erschließungsstraße. Zur mittel- bis langfristigen Deckung des Bedarfs an entsprechenden Baugrund-

stücken für wohnbauliche und ergänzende gewerbliche Nutzungen ist derzeit eine besser geeignete 

Flächenalternative weder in Bracht-Siedlung noch im Stadtteil Bracht verfügbar. 

Die Belange des Bodenschutzes werden im Rahmen der Umweltprüfung und der Erstellung des Um-

weltberichtes in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form berücksichtigt und in die 

Abwägung der Belange eingestellt. Zudem kann etwa durch die Festsetzungen zur wasserdurchlässi-

gen Befestigung von Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten und Hofflächen sowie zum Ausschluss von 

wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung ein Beitrag zum vor-

sorgenden Bodenschutz geleistet werden. 

  

1.6 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 9 erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

15.11.2021 

Bekanntmachung: 16.04.2022 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

25.04.2022 – 27.05.2022 

Bekanntmachung: 16.04.2022 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: 19.04.2022 

Frist: 27.05.2022 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

24.04.2023 – 31.05.2023 

Bekanntmachung: 15.04.2023 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: 18.04.2023 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

13.11.2023 

Die Bekanntmachungen erfolgten in den „Rauschenberger Nachrichten“. 

 

Ein wichtiger Grund nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB für eine angemessen längere Auslegungsdauer lag 

nicht vor. Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes erfolgte im zweistufigen Regelverfahren 

mit frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange.  
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Zwar wurden zum Entwurf des Bebauungsplanes für die öffentliche Auslegung Festsetzungen und Hin-

weise zum erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleich in die Planung aufgenommen, da die dem 

Bebauungsplan zugrundeliegende Planungskonzeption für den Bereich des eigentlichen Plangebietes 

jedoch im Vergleich zum Vorentwurf des Bebauungsplanes beibehalten wurde, neben einem Bericht 

zur Erkundung von Altflächen und einer orientierenden umwelttechnische Untersuchung keine weiteren 

Fachgutachten ausgelegt wurden, war davon auszugehen, dass innerhalb der Auslegungsfrist die Ab-

gabe entsprechender Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf auf der Grundlage einer hinrei-

chenden Prüfung der Planunterlagen möglich war. 

 

 

2. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Bracht-Siedlung nördlich und östlich der 

Straße Am Bahndamm. Die Straße Am Bahndamm ermöglicht über den Drosselweg im Südosten und 

die Waldstraße im Westen weiterführend den Anschluss an die südlich des geschlossenen Bebauungs-

zusammenhanges gelegene Landesstraße L 3077, die im weiteren Verlauf zur Bundesstraße B 3 führt 

und somit eine überörtliche Anbindung ermöglicht. Das Plangebiet ist auch für Fußgänger und Rad-

fahrer sowie über den nächstgelegenen Haltepunkt „Bracht-Siedlung“ mit dem öffentlichen Personen-

nahverkehr erreichbar. Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße 

Am Bahndamm, die mit einem durchgehenden Straßenquerschnitt von 7 m ausgebaut und als Misch-

verkehrsfläche ausgestaltet wird. Im Zuge des ohnehin erforderlichen Straßenausbaus wird auch der 

derzeitige Knotenpunkt mit der Waldstraße im Norden des Plangebietes hinsichtlich der Kurvenradien 

entsprechend optimiert und ein leistungsfähiger verkehrsgerechter Anschluss hergestellt. 

Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung im Bereich des Plangebietes wird es zu einer Erhöhung des 

Verkehrsgeschehens im Umfeld des Plangebietes durch die zu erwartenden Ziel- und Quellverkehre 

kommen. Mit Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufes der weiterführenden innerörtlichen Verkehrs-

wege ist im Zuge einer Umsetzung der Planung im Ergebnis jedoch nicht zu rechnen, da aufgrund der 

begrenzten Anzahl an Bauplätzen sowie der räumlichen und zeitlichen Verteilung der zu erwartenden 

und überwiegend wohnbezogenen Verkehrsmengen grundsätzlich nicht von negativen Auswirkungen 

auf die bestehende Verkehrssituation bzw. die Verkehrsqualität und Leistungsfähigkeit der umliegenden 

Verkehrswege auszugehen ist. 

 

 

3. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 
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3.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt für den Bereich des Plangebietes ein Dörfliches Wohngebiet gemäß 

§ 5a BauNVO fest. Die Baugebietskategorie wurde im Zuge der Städtebaurechtsnovellierung 2021 neu 

in die Baunutzungsverordnung eingeführt und soll es ermöglichen, die speziellen Nutzungsansprüche 

zahlreicher ländlicher Räume bauplanungsrechtlich abzubilden, zu sichern und städtebaulich fortzuent-

wickeln. Mit der Einführung des Dörflichen Wohngebietes soll insbesondere dem städtebaulichen Ent-

wicklungsbedarf hinsichtlich der Wohnnutzung im ländlichen Raum ebenso Rechnung getragen werden, 

wie den Bedürfnissen potenziell störender landwirtschaftlicher und gewerblicher Nutzungen.  

Dörfliche Wohngebiete dienen gemäß § 5a Abs. 1 BauNVO dem Wohnen sowie der Unterbringung von 

land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. 

Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. Damit zeichnen sich die Dörflichen Wohnge-

biete im Ergebnis durch die drei Hauptnutzungen Wohnen, Land- und Forstwirtschaft im Nebenerwerb 

und Gewerbe aus. Für die Wahrung des Gebietscharakters müssen daher ausweislich des Muster-

Einführungserlasses zum sog. Baulandmobilisierungsgesetz grundsätzlich alle Hauptnutzungsarten 

das Gebiet dergestalt mitprägen, dass jedenfalls keine Hauptnutzung vollständig in den Hintergrund tritt. 

Während mithin das Überwiegen einer der Hauptnutzungen als solches grundsätzlich unproblematisch 

ist, wäre die weitgehende Verdrängung einer Hauptnutzungsart nicht mehr gebietskonform. 

Allgemein zulässig sind in Dörflichen Wohngebieten gemäß § 5a Abs. 2 BauNVO: 

- Wohngebäude, 

- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe und die dazugehörigen 

Wohnungen und Wohngebäude, 

- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten, 

- nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften, 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise können darüber hinaus gemäß § 5a Abs. 3 BauNVO zugelassen werden: 

- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen 

und Wohngebäude, 

- Gartenbaubetriebe und 

- Tankstellen. 

Hinzu kommen gemäß § 13 BauNVO Gebäude und Räume für freie Berufe, d.h. für die Berufsausübung 

freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben. Hand-

werksbetriebe werden im Katalog der zulässigen Nutzungen zwar nicht ausdrücklich benannt, sind als 

sonstige Gewerbebetriebe jedoch gleichermaßen zulässig, sofern der zulässige Störgrad eingehalten 

wird und es sich mithin um nicht wesentlich störende Betriebe handelt. 
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Mit der Wahl der Baugebietskategorie kann vorliegend der ländlichen Prägung weiter Teile des Stadt-

gebietes in Rauschenberg und insbesondere der Bebauungs- und Nutzungsstruktur in Bracht-Siedlung 

Rechnung getragen werden. So ist die Siedlungsfläche zwar insgesamt durch einen hohen Wohnanteil 

gekennzeichnet, zugleich sind aber landwirtschaftliche Nutzungen und verschiedene dorftypische ge-

werbliche und sonstige Nutzungen zu verzeichnen, die sich weder in den Wohngebietskategorien der 

Baunutzungsverordnung abbilden noch aus städtebaulicher und städtebaurechtlicher Sicht hinreichend 

im Rahmen der Festsetzung eines klassischen Mischgebietes sichern und steuern lassen. Diese cha-

rakteristische dörfliche Nutzungsmischung soll auch im Bereich des Plangebietes fortgeführt und bau-

planungsrechtlich im Kontext der umgebenden Nutzungen gesichert werden. 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO jedoch fest, 

dass die im Dörflichen Wohngebiet nach § 5a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen 

unzulässig sind. Der Ausschluss entspricht dem städtebaulichen Ziel innerhalb des räumlichen Gel-

tungsbereiches keine Nutzungen bauplanungsrechtlich vorzubereiten, die dem Gebietscharakter des 

näheren Umfeldes entgegenstehen und im Kontext der Lage des Plangebietes, insbesondere aufgrund 

des Verkehrsaufkommens und des Emissionspotenzials, nicht oder nur bedingt verträglich unterge-

bracht werden können. Der Ausschluss von Tankstellen folgt zudem der Lage des Plangebietes in der 

Schutzgebietszone IIIB des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes für die Wasserwerke Wohratal 

und Stadtallendorf des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 

Abs. 3 BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen 

und die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Fest-

setzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden kön-

nen. Zum Maß der baulichen Nutzung werden daher die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl 

und die Zahl der zulässigen Vollgeschosse jeweils als Höchstmaß festgesetzt. Hinzu kommen Festset-

zungen zur zulässigen Höhenentwicklung von Gebäuden und baulichen Anlagen innerhalb des Plange-

bietes. 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Der Bebauungsplan setzt für das Dörfliche Wohn-

gebiet eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,3 fest und bleibt somit deutlich hinter dem Orientierungswert 

für Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO für Dörfliche Wohngebiete zurück. Die Festsetzung ermög-

licht jedoch eine Bebauung, die vor dem Hintergrund der gewählten Grundstückstiefen und den mögli-

chen Größen der einzelnen Baugrundstücke den verschiedenen im Dörflichen Wohngebiet zulässigen 

Nutzungen gerecht wird, ohne dabei eine übermäßige Versiegelung des Bodens zuzulassen oder die 

vorhandene Siedlungs- und Bebauungsstruktur sowie das Ortsbild in Bracht-Siedlung durch die Zuläs-

sigkeit unverhältnismäßig großformatiger baulicher Anlagen erheblich zu beeinträchtigen. 

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen regelmäßig um bis zu 50 %, 

höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. Die zulässige Grundflä-

che darf demnach vorliegend bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,45 überschritten werden. 
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Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt an wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücks-

fläche i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 BauNVO ist die Geschoss-

fläche nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Flächen von Aufent-

haltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, werden nicht ange-

rechnet. Der Bebauungsplan setzt für das Dörfliche Wohngebiet eine Geschossflächenzahl von 

GFZ = 0,3 fest. Die Festsetzung der Geschossflächenzahl entspricht insofern der Grundflächenzahl 

multipliziert mit der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse. Die Festsetzung bleibt dabei deutlich 

hinter dem Orientierungswert für Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO zurück, ermöglicht aber 

eine zweckentsprechende Bebauung, die der Ortsrandlage und dem Umfeld des Plangebietes gerecht 

wird. Im Übrigen wird auf die vorgenannte Begründung zur festgesetzten Grundflächenzahl verwiesen. 

 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff zunächst wie folgt: 

Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über die 

Geländeoberfläche hinausragen, sonst sind sie Kellergeschosse. Hohlräume zwischen der obersten Decke 

und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse. Vollgeschosse 

sind oberirdische Geschosse, die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber mindestens 

einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und ein Geschoss 

mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei 

Viertel der Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Die Höhe der Geschosse wird von 

Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit 

Dachflächen bis Oberkante der Tragkonstruktion gemessen. Untergeordnete Aufbauten über Dach und un-

tergeordnete Unterkellerungen zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für die Gebäude sind 

keine Vollgeschosse. Dachgeschosse sind Geschosse mit mindestens einer geneigten Dachfläche. 

Der Bebauungsplan begrenzt für das Dörfliche Wohngebiet aufgrund der Lage des Plangebietes am 

Ortsrand sowie entsprechend der vorhandenen Umgebungsbebauung die maximale Zahl der Vollge-

schosse auf ein Maß von Z = I, sodass nach Maßgabe der getroffenen Festsetzungen zur Höhenent-

wicklung eine eingeschossige Bebauung zuzüglich von Dach- bzw. Staffel- und Kellergeschossen, die 

nicht die Vollgeschossdefinition der HBO erfüllen, bauplanungsrechtlich zulässig ist. 

 

Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Da die Hessische Bauordnung (HBO) nur eine Mindesthöhe vorgibt, ist der Begriff des Vollgeschosses 

höhenmäßig zunächst unbegrenzt. Daher werden in den Bebauungsplan Festsetzungen aufgenommen, 

um die zulässige Bebauung in ihrer Höhenentwicklung eindeutig zu begrenzen und um sicherzustellen, 

dass sich die künftigen Gebäude im Wesentlichen in die vorhandene Umgebungsbebauung einfügen 

und auch hinsichtlich der Lage des Plangebietes verträglich dimensioniert sind. Für das Dörfliche Wohn-

gebiet wird demnach die maximal zulässige Traufhöhe auf ein Maß von TH = 5,0 m sowie die maximal 

zulässige Gebäudeoberkante auf ein Maß von OKGeb. = 8,5 m begrenzt. Der untere Bezugspunkt für 

die Höhenermittlung baulicher Anlagen ist die Oberkante des Erdgeschoss-Rohfußbodens. 
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Die Wahl des unteren Bezugspunktes folgt dabei dem Umstand, dass die Straße Am Bahndamm derzeit 

noch nicht endausgebaut ist und demnach als hinreichend bestimmter Bezugspunkt ausscheidet, wäh-

rend das natürliche Gelände keine einheitliche Höhenlage aufweist und auch die Höhenlage der späte-

ren Baugrundstücke zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend festgelegt wird. Da mit dem ge-

wählten unteren Bezugspunkt vor dem Hintergrund der landesrechtlichen Vollgeschossdefinition jedoch 

Kellergeschosse deutlich über die Geländeoberfläche hinausragen können, wurde die maximal zuläs-

sige Traufhöhe und Gebäudeoberkante entsprechend begrenzt.  

Gleichwohl soll ein solches Herausragen vorliegend aus städtebaulicher Sicht auch bewusst ermöglicht 

werden, zumal aufgrund der Höhenlage der in der Straße Am Bahndamm vorhandenen Kanalleitung 

mit entsprechend geringer Überdeckung im Plangebiet bei unterkellerten Gebäuden zur Abwasserab-

leitung bauseitig gegebenenfalls eine Abwasserhebeanlage zum Sammeln und automatischen Heben 

von Schmutzwasser über die Rückstauebene vorzusehen ist. Bei entsprechend geringerer Tiefenlage 

des Kellergeschosses werden entsprechende Anlagen dann voraussichtlich nicht erforderlich. 

 

Systemskizze zum unteren und oberen Bezugspunkt 

 
 

Als Traufpunkt gilt die Schnittkante des aufgehenden Mauerwerks mit der Oberkante der Dachhaut bzw. 

bei Gebäuden mit Flachdächern mit einer Neigung bis einschließlich 5° die Oberkante Attika über dem 

Vollgeschoss. Als Gebäudeoberkante gilt der Dachfirst bzw. der oberste Gebäudeabschluss. Die fest-

gesetzte maximal zulässige Gebäudeoberkante gilt auch für Dachaufbauten und untergeordnete Bau-

teile. Schließlich wird festgesetzt, dass bei Gebäuden mit Flachdächern mit einer Neigung bis ein-

schließlich 5° die maximal zulässige Traufhöhe durch Staffelgeschosse, die keine Vollgeschosse i.S.d. 

§ 2 Abs. 5 HBO sind, schließlich um bis zu 2,5 m überschritten werden darf. 
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Systemskizze zum Traufpunkt und zur Gebäudeoberkante 

 

3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Der Bebauungsplan setzt für das Dörfliche Wohngebiet als abweichende Bauweise i.S.d. § 22 

Abs. 4 BauNVO fest, dass die offene Bauweise mit der Maßgabe gilt, dass Gebäude eine Länge von 

20 m nicht überschreiten dürfen. Mit der Festsetzung soll aus städtebaulicher Sicht eine mögliche Be-

bauung mit unverhältnismäßig großformatigen Gebäuden verhindert werden, die mit der Vorgabe nur 

einer offenen Bauweise zumindest bis zu einer Gebäudelänge von 50 m nicht ausgeschlossen wären. 

Da eine solche Bebauung jedoch nicht verträglich mit der vorhandenen Siedlungs- und Bebauungs-

struktur innerhalb des geschlossenen Bebauungszusammenhanges in Bracht-Siedlung sowie mit der 

Ortsrandlage des Plangebietes in Einklang gebracht werden kann, wird die maximal zulässige Gebäu-

delänge entsprechend begrenzt. Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch 

Baugrenzen, über die hinaus mit den Hauptgebäuden grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Bei Kon-

kurrenz von Grundflächenzahl und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die jeweils engere Festsetzung. 

Ferner gilt gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO, dass auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Neben-

anlagen i.S.d. § 14 BauNVO nach Maßgabe der Festsetzungen des Bebauungsplanes zugelassen 

werden können. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflä-

chen zulässig sind oder zugelassen werden können. Der Bebauungsplan beinhaltet diesbezüglich Re-

gelungen zur zulässigen Anordnung von Garagen und überdachten Stellplätzen. 

 

3.4 Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen 

Der Bebauungsplan setzt fest, dass Garagen einen Abstand von mindestens 5,0 m und überdachte 

Stellplätze von mindestens 1,0 m zu öffentlichen Verkehrsflächen, gemessen von der Grundstücks-

grenze bis zum Dachüberstand, einzuhalten haben. Mit der Festsetzung soll eine aus städtebaulicher 

Sicht erwünschte, weitgehend einheitliche Anordnung baulicher Anlagen für den ruhenden Verkehr im 

Plangebiet erreicht und der Nahbereich zum öffentlichen Straßenraum entsprechend der vorhandenen 

Umgebungsbebauung von entsprechenden Nebenanlagen freigehalten werden. 

 

3.5 Zulässige Haustypen 

Der Bebauungsplan setzt fest, dass im Dörflichen Wohngebiet nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

sind. Die Festsetzung trägt damit dem nachgewiesenen Bedarf in der Stadt Rauschenberg sowie in 

Bracht-Siedlung Rechnung und verhindert zugleich eine Bebauung etwa mit Hausgruppen und somit in 

einer baulichen Dichte, die der Lage des Plangebietes nicht mehr gerecht wird. 
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3.6 Verkehrsflächen 

Der Bebauungsplan setzt zur Sicherung der Erschließung sowie des geplanten Ausbaus der Straße Am 

Bahndamm Straßenverkehrsflächen fest. Die Straße Am Bahndamm wird mit einem durchgehenden 

Querschnitt von 7 m ausgebaut und als Mischverkehrsfläche ausgestaltet. Im Zuge des Straßenaus-

baus wird auch der derzeitige Knotenpunkt mit der Waldstraße im Norden des Plangebietes hinsichtlich 

der Kurvenradien entsprechend optimiert und ein leistungsfähiger verkehrsgerechter Anschluss herge-

stellt. 

 

3.7 Flächen für die Abwasserbeseitigung 

Der Bebauungsplan setzt mittig im Plangebiet, gegenüber des bestehenden Spielplatzes, eine Fläche 

für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung Regenrückhaltung fest, sodass hier die Er-

richtung des erforderlichen Regenrückhaltebeckens am Tiefpunkt des Baugebietes bauplanungsrecht-

lich gesichert wird. Ergänzend wird textlich festgesetzt, dass innerhalb dieser Flächen die Errichtung 

eines Regenrückhaltebeckens als offenes und begrüntes Erdbecken einschließlich zugehöriger techni-

scher Bauwerke oder sonstiger zweckgebundener baulicher Anlagen zulässig ist. 

 

3.8 Öffentliche Grünflächen  

Der Bebauungsplan setzt entlang der östlichen bzw. südöstlichen Grenzen des Plangebiets eine 3 m 

breite öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Entwässerungsmulde fest. Die Flächen führen 

jeweils zu der am Tiefpunkt des Baugebietes festgesetzten Fläche für die Abwasserbeseitigung bzw. 

des hier vorgesehenen Regenrückhaltebeckens. Ergänzend wird textlich festgesetzt, dass die öffentli-

chen Grünflächen als naturnahe Grünfläche anzulegen sind und der Anlage eines Abschlagsgrabens 

zur oberirdischen Führung und Ableitung von Oberflächenwasser insbesondere aus dem Außengebiet 

dienen. Innerhalb der öffentlichen Grünflächen sind bauliche Anlagen sowie jegliche Ablagerungen von 

Grünabfällen und Schnittgut oder sonstigen Gegenständen unzulässig. 

 

3.9 Eingriffsminimierende und grünordnerische Festsetzungen 

Grundsätzlich geht mit der vorliegenden Bauleitplanung auf den bislang unversiegelten Grundstücksflä-

chen ein Eingriff in den Naturhaushalt sowie den Boden- und Wasserhaushalt einher. Durch verschie-

dene Festsetzungen im Bebauungsplan kann dieser Eingriff jedoch minimiert bzw. in Teilen einem Aus-

gleich zugeführt werden. Hierzu gehört die Festsetzung zur wasserdurchlässigen Befestigung von 

Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten und Hofflächen. Weiterhin ist die Verwendung von wasserdich-

ten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur Freiflächengestaltung unzulässig. 

Die Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen bleibt hiervon jedoch unberührt.  

Darüber hinaus beinhaltet der Bebauungsplan zur grünordnerischen Gestaltung sowie zur Wahrung der 

Freiraumqualität Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen. Im Dörflichen Wohngebiet sind demnach mindestens 20 % der Grundstücksflächen mit stand-

ortgerechten heimischen Laubsträuchern und Laubbäumen oder regionaltypischen Hochstamm-Obst-

bäumen zu bepflanzen. Für diesen Flächenanteil gilt, dass je 50 m² mindestens ein Baum sowie je 

10 m² mindestens ein Strauch anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten sind. Blühende Ziersträucher 

und Arten alter Bauerngärten können als Einzelpflanzen eingestreut werden. Sträucher sind in Gruppen 

von jeweils 3-5 Exemplaren einer Art zu pflanzen.  
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Schließlich wird im Hinblick auf die Außenbeleuchtung darauf hingewiesen, dass ausschließlich 

Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden 

sind. Leuchten für die Außenbeleuchtung, insbesondere Wandleuchten, sind so einzusetzen, dass das 

Licht nur nach unten abstrahlt. Treppen- und Gehwegbeleuchtung soll ebenfalls nur nach unten auf die 

zu beleuchtenden Flächen strahlen; dabei sind möglichst niedrige Lichtpunkthöhen zu wählen. Auf die 

Anstrahlung von Bäumen und Sträuchern ist zu verzichten. Flache LED-Strahler sind zur Vermeidung 

von Blendwirkungen horizontal und nicht aufgeneigt zu montieren. Auf den Einsatz von rundum strah-

lenden Deko-Leuchten (Kugel-Leuchten, Solar-Kugeln) ist zu verzichten. Die Beleuchtungsdauer ist 

durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder auf kurze Beleuchtungszeiten einzuschränken. 

Bewegungsmelder sind so zu montieren, dass sie nur ansprechen, wenn das Licht tatsächlich benötigt 

wird. 

 

3.10 Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus erneuerbaren Energien 

Mit der Aufstellung von Bauleitplänen wird gemäß § 1 Abs. 5 BauGB das Ziel verfolgt, eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 

Einklang zu bringen. Die Bauleitpläne sollen unter anderem dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klima-

schutz und die Klimaanpassung zu fördern. Darüber hinaus ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energien zu berücksichtigen. 

Entsprechend dieser Planungsgrundsätze und -leitlinien des Bundesgesetzgebers zum Klimaschutz so-

wie zum verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien setzt der Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 23b BauGB fest, dass im Dörflichen Wohngebiet die Dachflächen von Gebäuden und baulichen 

Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 20 % mit Photovoltaikmodulen 

zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten sind (Solarmindestfläche). Wer-

den Photovoltaikmodule an der Fassade angebracht oder in diese integriert oder werden auf einem 

Dach Solarwärmekollektoren oder Hybridmodule installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche 

auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. Die Solarmindestfläche kann auch 

auf nur einer oder mehreren baulichen Anlagen errichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass insge-

samt eine Fläche errichtet wird, die 20 % aller Dachflächen von Gebäuden und baulichen Anlagen in-

nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen auf dem jeweiligen Baugrundstück entspricht. 

Die Festsetzung folgt zunächst der Zielsetzung der Stadt Rauschenberg auf dem Weg zur Klimaneut-

ralität. So wurden im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren im Sinne der sog. Energiewende bereits 

verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Während im Stadtteil Rauschenberg bereits ein leistungsfähiges 

Nahwärmenetz mit zugehöriger Infrastruktur errichtet wurde, ist derzeit unter anderem die Errichtung 

eines zentralen Solarwärmekraftwerks geplant, dessen Standort ebenfalls in Bracht-Siedlung liegt. Fer-

ner wurden auf städtischen Flächen Windenergieanlagen errichtet und es befindet sich derzeit in der 

Gemarkung Albshausen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in Planung. Im Ergebnis werden so in den 

jeweiligen Stadtteilen sukzessive einzelne Vorhaben und Maßnahmen umgesetzt. 
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Kürzlich hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rauschenberg zudem den Beschluss zur Ein-

richtung eines interkommunalen Klimaschutzmanagements sowie zur Erstellung eines integrierten Kli-

maschutzkonzeptes gefasst. Darüber hinaus sprechen auch die unverschattete Lage sowie die Exposi-

tion des Plangebietes mit den möglichen Grundstückszuschnitten innerhalb einer durchgehenden Bau-

zeile entlang der Straße Am Bahndamm für eine aktive Nutzung solarer Strahlungsenergie zur Energie- 

oder Wärmegewinnung.  

Zwar sind vom Bauherrn ohnehin die einschlägigen energiefachrechtlichen Regelungen mit ihren Ver-

pflichtungen zur Errichtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien zu beachten und einzuhal-

ten, gleichwohl soll mit den bewusst zurückhaltend gewählten Vorgaben auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung, angesichts der konkreten Standorteignung, ein unterstützender Beitrag zu einer nach-

haltigen städtebaulichen Entwicklung vor Ort geleistet werden. 

 

 

4. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

4.1 Dachgestaltung 

Die Gebäude im Plangebiet sollen sich in Maßstab und Ausführung so weit wie möglich in die Umge-

bungsbebauung und das Ortsbild einfügen, während gleichzeitig auch moderne Dachformen in verträg-

lichem Umfang zugelassen werden sollen. Daher wird hinsichtlich der Dachgestaltung festgesetzt, dass 

Dächer mit gegeneinander laufenden Dachflächen und einer Neigung von maximal 40° sowie Pultdä-

cher mit einer Neigung von maximal 15° und Flachdächer mit einer Neigung von maximal 5° zulässig 

sind. Für Nebenanlagen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO sowie für untergeordnete Dächer sind abwei-

chende Dachformen und Dachneigungen zulässig. Zur Dacheindeckung sind Tonziegel, Dachsteine 

oder sonstige nicht glänzende Materialien zulässig. Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie sowie von Dachbegrünungen bleibt hierbei unberührt. Flachdächer mit einer Dach-

fläche von mehr als 6 m² sind in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft zu begrünen, sofern sie 

nicht für haustechnische Aufbauten oder zur Belichtung darunter liegender Räume benötigt oder als 

Dachterrasse genutzt werden. Die Mindestsubstratschicht beträgt 10 cm. Die Festsetzung gilt nicht für 

Dachflächen von Garagen und überdachten Stellplätzen. 

Die Festsetzungen sollen vor dem Hintergrund der im näheren Umfeld bestehenden Bebauung sowie 

der Lage am Ortsrand insgesamt zu einem ruhigen Erscheinungsbild der Dachlandschaft und mithin 

des Orts- und Landschaftsbildes beitragen. Darüber hinaus wird mit den Vorgaben zur Dachbegrünung 

neben gestalterischen ausdrücklich auch stadtökologischen Aspekten Rechnung getragen. 

  



Begründung, Bebauungsplan Nr. 9 „Am Bahndamm“   

Satzung – Planstand: 17.07.2023  20 

4.2 Werbeanlagen 

Werbeanlagen können sich mit ihrer Gestaltung oftmals negativ auf das Orts- und Landschaftsbild aus-

wirken. Aufgrund der Ortsrandlage des Plangebietes sowie zur Vermeidung negativer städtebaulicher 

Auswirkungen auf die vorhandene Bebauungs- und Nutzungsstruktur im näheren Umfeld des Plange-

bietes wird angesichts der mit der Festsetzung als Dörfliches Wohngebiet verbundenen Nutzungsmi-

schung, die auch gewerbliche Nutzungen umfasst, die Zulässigkeit von Werbeanlagen gestalterisch 

eingeschränkt. Der Bebauungsplan setzt demnach fest, dass selbstleuchtende Werbeanlagen sowie 

Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht unzulässig sind. Werbeanlagen an 

Gebäuden dürfen die jeweilige Außenwandhöhe nicht überschreiten. 

 

4.3 Gestaltung von Einfriedungen 

Einfriedungen sind unter anderem zur Dokumentation von Grundstücksgrenzen und der Eigentumsver-

hältnisse erforderlich. Einfriedungen können allerdings auch unerwünschte Trennwirkungen begründen. 

Solche das Straßen- und Ortsbild beeinträchtigende Trennwirkungen sollen im Plangebiet ausgeschlos-

sen werden. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass im Dörflichen Wohngebiet zur Einfriedung von 

Grundstücken ausschließlich offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m über der na-

türlichen Geländeoberfläche sowie heimische Laubhecken zulässig sind. Mauer- und Betonsockel sind 

unzulässig. Zudem wird festgesetzt, dass die Verwendung von Sichtschutzstreifen bei Stabgitterzäunen 

unzulässig ist, um somit den offenen Charakter von Einfriedungen zu wahren und negative Wirkungen 

auf das Orts- und Landschaftsbild zu vermeiden. 

 

4.4 Abfall- und Wertstoffbehälter  

Der erforderliche Umfang an Abfall- und Wertstoffbehältern kann sich oftmals negativ auf das Straßen- 

und Ortsbild auswirken. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass im Dörflichen Wohngebiet die Stand-

flächen für Abfall- und Wertstoffbehälter gegen eine allgemeine Einsicht abzuschirmen und entweder in 

Bauteile einzufügen oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sicht-

schutz dauerhaft zu umgeben sind. 

 

4.5 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Der Bebauungsplan beinhaltet zur Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Bauord-

nung entsprechende Festsetzungen mit Vorgaben zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen und 

bestimmt, dass die nicht überbauten Grundstücksflächen, soweit sie nicht für eine andere zulässige 

Verwendung benötigt werden, unter Verwendung von einheimischen, standortgerechten Laubbäumen 

und Laubsträuchern als naturnahe Grünfläche anzulegen und zu pflegen sind. 

Zudem wird festgesetzt, dass großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren 

Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungs-

element sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, unzulässig sind. Stein- oder 

Kiesschüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung von Nie-

derschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt. Hierdurch kann die vielerorts zu beobachtende 

Errichtung von weitgehend vegetationslosen und somit sich für den Naturhaushalt und das lokale Klein-

klima negativ auswirkende Schotterflächen verhindert werden, während zugleich eine entsprechende 

grünordnerische Gestaltung und Begrünung gesichert werden kann. 
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5. Wasserrechtliche Festsetzungen 

Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 Hessisches 

Wassergesetz (HWG) sind wasserrechtliche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wor-

den. Demnach ist das im Dörflichen Wohngebiet auf nicht dauerhaft begrünten Dachflächen anfallende 

Niederschlagswasser in Zisternen oder Regenwassernutzungsanlagen mit mindestens 3 m³ Nutzvolu-

men und mindestens 3 m³ weiterem Retentionsvolumen zu sammeln und als Brauchwasser, z.B. für 

den Grauwasserkreislauf innerhalb von Gebäuden oder zur Bewässerung von Grünflächen, zu verwen-

den, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Der Überlauf ist 

entweder vor Ort zur Versickerung zu bringen oder an den geplanten Regenwasserkanal anzuschlie-

ßen; ein Anschluss an den vorhandenen Mischwasserkanal ist zulässig, wenn die Entwässerung des 

jeweiligen Baugrundstückes nur durch Anschluss an den Mischwasserkanal erfolgt. 

Mit den Vorgaben kann auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ein Beitrag zu einer wasserwirt-

schaftlich sinnvollen dezentralen Regenwassernutzung geleistet werden, die somit auch den Trinkwas-

serverbrauch schont und das Entwässerungssystem entlastet. Da der neue Entwässerungskanal in der 

Straße Am Bahndamm voraussichtlich abschnittsweise als Mischwasserkanal angelegt werden muss, 

ist hier auch ein entsprechender Anschluss zulässig, sodass über die vorgesehenen Retentionszister-

nen zumindest eine gewisse Rückhaltung auf den Baugrundstücken erreicht werden kann. 

 

 

6. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

6.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bauleitplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Umwelt-

prüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet wer-

den. Im Zuge der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erar-

beitet, dessen Inhalt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 

2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den gleichen 

Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Trä-

ger öffentlicher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und 

Hinweise sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen.  

Der Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Planungsbeitrag zum Bebauungsplan 

Nr. 9 sowie zur 37. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt der Begründung als Anlage bei; auf die 

dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 

 

6.2 Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen Bestandteilen sind in der 

bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. Auch sind bauplanungsrechtlich vorbereitete Ein-

griffe in Natur und Landschaft nur zulässig, wenn diese durch geeignete Maßnahmen kompensiert wer-

den können. Die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen Inhalte, die als 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt 

in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, werden in den Umweltbericht integriert; auf die 

dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 
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Den durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffen in Natur und Landschaft werden als Ausgleich 

177.275 Ökopunkte aus der vorlaufenden Ersatzmaßnahme „Renaturierung Hatzbach/Wohra“ (Gemar-

kung Ernsthausen, Flur 12, Flurstücke 84 teilweise, 85 teilweise und 86 teilweise) zugeordnet. Darüber 

hinaus erfolgt die Zuordnung von 20.226 Ökopunkten aus der Ökokontomaßnahme „Josbacher Heide“ 

(Gemarkung Josbach, Flur 3, Flurstück 10 teilweise). 

 

6.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Auf die einschlägigen Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind 

insbesondere, 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogel-

arten führen können, außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen, 

b) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) durchzufüh-

ren, 

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. 

Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 

 

 

7. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Juli 2014 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwas-

serbeseitigung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

7.1 Überschwemmungsgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet gemäß 

§ 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) oder in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet ge-

mäß § 46 Hessisches Wassergesetz (HWG). 

 

7.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Bedarfsermittlung 

Im Plangebiet entsteht ein zusätzlicher Wasserbedarf für die geplanten Nutzungen auf den einzelnen 

Baugrundstücken. 
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Deckungsnachweis 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt durch Anschluss an das bestehende Versor-

gungsnetz sowie durch einen Ausbau der Versorgungsinfrastruktur innerhalb des Plangebietes entspre-

chend den Anforderungen der geplanten Nutzungen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszuge-

hen, dass der gesamte Wasserbedarf im Plangebiet gedeckt und die ausreichende Löschwasserver-

sorgung sichergestellt werden kann. Die Einzelheiten werden im Rahmen der weiteren Erschließungs-

planung festgelegt. Gegebenenfalls wird eine Löschwasserzisterne etwa mittig des Plangebietes im Be-

reich des vorhandenen Spielplatzes errichtet. 

Seitens des Kreisausschusses des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Fachbereich Gefahrenabwehr, 

wird in den Stellungnahmen vom 25.05.2022 und 30.05.2023 darauf hingewiesen, dass die Planung der 

Löschwasserversorgung im Plangebiet mit der zuständigen Brandschutzdienststelle beim Kreisaus-

schuss Marburg-Biedenkopf abzustimmen ist. Ferner wird darauf hingewiesen, dass für den Geltungs-

bereich kein Hubrettungsgerät zur Verfügung steht. Es ist daher zu gewährleisten, dass Gebäude deren 

zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden sollen, nur errichtet 

werden dürfen, wenn eine maximale Brüstungshöhe von 8 m bei den zum Anleitern bestimmten Fens-

tern über der Geländeoberfläche nicht überschritten werden (§ 36 HBO). Wird die maximale zulässige 

Brüstungshöhe von 8 m zur Sicherstellung des zweiten Rettungswegs bei dem zu den Anleitern be-

stimmten Fenstern überschritten, ist der zweite Rettungsweg durch geeignete Maßnahmen baulich 

durch den Bauherrn zu sichern. 

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung (Leitungen und Hausanschlüsse) sind zum Teil bereits 

Bestand oder werden innerhalb des Plangebietes mit dem erforderlichen Leitungsquerschnitt neu ver-

legt. Die Einzelheiten werden im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung festgelegt. 

 

Schutz des Grundwassers 

Eine qualitative oder quantitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die im Rahmen der Bau-

leitplanung geplanten Maßnahmen ist nicht zu erwarten. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Zone III B des festgesetzten Trink-

wasserschutzgebietes WSG-ID 534-001 für die Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des Zweck-

verbandes Mittelhessische Wasserwerke (festgesetzt am 02.11.1987: StAnz. 48/87, S. 2373; geändert 

am 09.11.2005: StAnz. 51/05, S. 4678). Die Ge- und Verbote der Schutzgebietsverordnung sind zu 

beachten.  

Die gemäß § 5a Abs. 3 Nr. 3 BauNVO in Dörflichen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Tank-

stellen sind vorliegend weder geplant noch aus städtebaulicher Sicht am Standort sinnvoll und verträg-

lich anzusiedeln, sodass diese Nutzung im Bebauungsplan entsprechend ausgeschlossen wird. Eine 

Beeinträchtigung der Belange des Grundwasserschutzes ist im Zuge der weiteren Planung grundsätz-

lich nicht zu erwarten. 
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Verminderung der Grundwasserneubildung 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Bebauung und Nutzung der Baugrundstücke und somit auch eine 

entsprechende Versiegelung innerhalb des Plangebietes, die jedoch über die festgesetzte Grundflä-

chenzahl begrenzt wird. Der Bebauungsplan enthält zudem Festsetzungen, die dazu beitragen, die Ver-

siegelung von zu befestigenden Flächen zu minimieren, etwa durch die Vorschrift zur wasserdurchläs-

sigen Befestigung von Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten und Hofflächen, den Ausschluss von was-

serdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung sowie durch die Vorgaben 

zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und zur Verhinderung von rei-

nen Schotterflächen. Insofern werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen vorge-

geben, die der Verringerung der Grundwasserneubildung entgegenwirken. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befestigung von 

Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten und Hofflächen und dem Ausschluss von wasserdichten oder nicht 

durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung wird sichergestellt, dass das auf diesen Flä-

chen anfallende Niederschlagswasser grundsätzlich versickern kann. Zudem ist der Überlauf der nach 

den entsprechenden Vorgaben des Bebauungsplanes zu errichtenden Retentionszisternen nach Mög-

lichkeit vor Ort zur Versickerung zu bringen. 

Seitens des Kreisausschusses des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Fachdienst Wasser- und Boden-

schutz, wird in der Stellungnahme vom 25.02.2022 darauf hingewiesen, dass das Einleiten des auf den 

versiegelten Flächen anfallenden und gesammelten Niederschlagswassers ins Grundwasser oder in 

anliegende oberirdische Gewässer gemäß §§ 8ff. WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf, die 

beim Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf zu beantragen ist. 

Für den Nachweis der Unschädlichkeit der Einleitung sind die Regelwerke DWA-A 117, A 138 sowie 

M 153 oder A 102 anzuwenden. Die Berechnungen sind mitsamt der Freiflächen- und Entwässerungs-

plänen den Antragsunterlagen beizufügen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass Niederschlagswasser 

grundsätzlich von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden soll, sofern wasserwirtschaftliche und 

gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes. 

 

Bemessungsgrundwasserstände 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser 

Ein dauerhaftes Aufstauen, Absenken oder Umleiten von Grundwasser ist im Zuge der Umsetzung der 

Planung nicht zu erwarten. 
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Einbringen von Stoffen in das Grundwasser 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

7.3 Oberflächengewässer und Gewässerrandstreifen 

Oberflächengewässer und Gewässerrandstreifen 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. 

 

Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine oberirdischen Gewässer oder Entwässerungsgräben. 

Der Bebauungsplan setzt im östlichen bzw. südöstlichen Bereich des Plangebiets jedoch eine 3 m breite 

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Entwässerungsmulde“ fest. Die öffentlichen Grünflä-

chen sind als naturnahe Grünfläche anzulegen und dienen der Anlage eines Abschlagsgrabens zur 

oberirdischen Führung und Ableitung von Oberflächenwasser insbesondere aus dem Außengebiet. 

 

Sicherung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer; die Planung berührt keine ge-

setzlichen Gewässerrandstreifen mit entsprechenden Vorgaben. 

 

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer 

Im Zuge der vorliegenden Planung ist eine Beeinträchtigung der Ziele wasserwirtschaftlicher Pläne im 

Kontext der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht zu erwarten. 

 

7.4 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung 

Die Betrachtung und Darlegung der geplanten Abwasserbeseitigung ist Gegenstand der weiteren Er-

schließungsplanung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Erschließung als 

gesichert i.S.d. § 30 Abs. 1 BauGB angesehen werden kann. 

 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

Verwiesen wird auf die gesetzlichen Vorgaben des § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung 

mit § 37 Hessisches Wassergesetz (HWG) zur Verwertung von Niederschlagswasser im Rahmen der 

Bauplanung. Niederschlagswasser soll gemäß § 55 Abs. 2 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder di-

rekt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 

werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch was-

serwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Ein Anschluss an das zentrale Kanalisationsnetz ist möglich, sodass anfallendes Schmutzwasser in der 

öffentlichen Kläranlage gereinigt werden kann. Das geplante Baugebiet soll grundsätzlich im Trennsys-

tem entwässert werden. Der neue Entwässerungskanal wird im östlichen Ast jedoch als Mischwasser-

kanal, im westlichen Ast als Schmutzwasserkanal deklariert und schließt an die bestehende Leitung 

(DN 300) im Bereich des südlich gelegenen Spielplatzes an.  
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Aufgrund der Höhenlage der in der Straße Am Bahndamm vorhandenen Kanalleitung mit entsprechend 

geringer Überdeckung ist im Plangebiet bei unterkellerten Gebäuden zur Abwasserableitung bauseitig 

gegebenenfalls eine an die Entwässerungsanlage angeschlossene Abwasserhebeanlage zum Sam-

meln und automatischen Heben von Schmutzwasser über die Rückstauebene vorzusehen. 

 

Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 

Die Ermittlung der im Bereich des Plangebietes hinzukommenden Abwassermenge und -fracht ist Ge-

genstand der weiteren Erschließungsplanung. Angesichts der vorgesehenen Nutzungen ist davon aus-

zugehen, dass die bestehenden Abwasseranlagen ausreichend bemessen sind und keine Neubauten, 

Erweiterungen und Ergänzungen der Abwasseranlagen erforderlich und bis zur Nutzung der Baugrund-

stücke oder zu einem späteren Zeitpunkt fertig zu stellen sind. 

 

Reduzierung der Abwassermenge 

Durch die im Bebauungsplan enthaltene Vorgabe zur Errichtung einer Zisterne oder Regenwassernut-

zungsanlage mit mindestens 3 m³ Nutzvolumen und mindestens 3 m³ weiterem Retentionsvolumen 

kann der Verbrauch von sauberem Trinkwasser und zugleich die Abwassermenge verringert werden. 

Die Festsetzung trägt somit zu einem schonenden Grundwasserumgang und zur Reduzierung der Ab-

wassermenge bei. 

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Diesbezüglich wird auf die gesetzliche Vorgabe des § 55 Abs. 2 WHG verwiesen, nach der Nieder-

schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung 

mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Des 

Weiteren wird auf die unter dem Kapitel 7.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz angeführten 

Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser verwiesen. 

Über die Vorgabe zur Errichtung einer Zisterne oder Regenwassernutzungsanlage mit mindestens 3 m³ 

Nutzvolumen und mindestens 3 m³ weiterem Retentionsvolumen wird die Verwertung einer entspre-

chenden Menge von Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen gesichert. 

 

Entwässerung im Trennsystem 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt grundsätzlich im Trennsystem, während die bestehende 

angrenzende Bebauung weiterhin im Mischsystem entwässert werden soll. Der neue Entwässerungs-

kanal soll somit im östlichen Ast als Mischwasserkanal, im westlichen Ast als Schmutzwasserkanal de-

klariert werden. Jeweils parallel ist der Regenwasserkanal neu zu verlegen. Die Einzelheiten werden im 

Rahmen der weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. 

 

Kosten und Zeitplan 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Bauleitplanung im Bereich des 

Plangebietes keine maßgeblichen Kosten für gegebenenfalls notwendige Folgemaßnahmen für eine 

ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, wie z.B. für die Erweiterung einer Kläranlage oder für den Bau 

von Rückhalteanlagen an anderer Stelle im Stadtgebiet, entstehen. Jedoch entstehen Kosten für die 

Errichtung und Unterhaltung des geplanten Regenrückhaltebeckens innerhalb des Plangebietes. 
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7.5 Abflussregelung 

Abflussregelung und Vorflutverhältnisse 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Planung ein durch die zulässige 

Bebauung gegebenenfalls bedingter höherer Abfluss bei Niederschlag schadlos abgeleitet werden 

kann. Zudem setzt der Bebauungsplan im östlichen bzw. südöstlichen Bereich des Plangebiets eine 

3 m breite öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Entwässerungsmulde“ fest. Die öffentli-

chen Grünflächen sind als naturnahe Grünfläche anzulegen und dienen der Anlage eines Abschlags-

grabens zur oberirdischen Führung und Ableitung von Oberflächenwasser insbesondere aus dem Au-

ßengebiet. 

 

Hochwasserschutz und erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen 

Im Zuge der vorliegenden Planung besteht diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu be-

festigenden Flächen zu minimieren, etwa durch die Vorschrift zur wasserdurchlässigen Befestigung von 

Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten und Hofflächen, dem Ausschluss von wasserdichten oder nicht 

durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung sowie durch die Vorgaben zur Anpflanzung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Weiterführend kann auf die einschlägigen Bestim-

mungen der Hessischen Bauordnung und hier insbesondere auf § 8 Abs. 1 HBO verwiesen werden. 

 

 

8. Altlastenverdächtige Flächen und Baugrund  

Altlasten und Bodenbelastungen 

Seitens des Regierungspräsidiums Gießen, Nachsorgender Bodenschutz, wird in der Stellungnahme 

vom 03.06.2022 darauf hingewiesen, dass in der Altflächendatei des Landes Hessen (AFD) unter der 

AFD-Nr. 534.017.020 - 001.014 ein Standort als Altlasten-Verdachtsfläche identifiziert wurde, der sich 

bis ins Plangebiet erstreckt. Hierbei handelt es sich um ein Landefeld für Jäger/Lastensegler mit Unter-

flur-Treibstofflager, Unterkünften, Werkstätten, halboffenen Flugzeugsheltern, einer Abstellzone im 

Wald sowie Munitionslager. Die Treibstofftanks wurden gesprengt. Alle weiteren Gebäude (inkl. Muniti-

onsbunker) wurden ebenfalls zerstört. Als Verdachtsstoffe sind Flugbenzin (Benzol, Bleitetraethyl), 

Schmierstoffe und Kampfmittel gelistet. Ferner wird darauf hingewiesen, dass aus den Standortgege-

benheiten abzuleiten ist, dass das Planungsgebiet auf einer ehemaligen Bahngleisanlage liegt und auf 

solchen Flächen Bodenverunreinigungen, unter anderem mit Pflanzenschutzmitteln und Mineralöl, auf-

treten können. 

Im Rahmen des vom INGENIEURBÜRO IGU INSTITUT FÜR INDUSTRIELLEN UND GEOTECHNISCHEN UMWELT-

SCHUTZ GMBH erstellten Berichtes zur Erkundung von Altflächen – Historische Recherche gemäß HLUG 

Handbuch Altlasten, Teil 1 zum Bauvorhaben Bracht-Siedlung „Am Bahndamm“ vom 15.09.2022 wurde 

eine umfängliche Behörden- und Aktenrecherche, eine Standortbegehung sowie eine Luftbild- und Sa-

tellitenbildauswertung vorgenommen. Ferner wurden topographische Karten ausgewertet. Anhand der 

recherchierten Unterlagen konnte die Nutzungshistorie schlüssig nachvollzogen werden. Demnach 

wurde der zu untersuchende Standort zunächst landwirtschaftlich genutzt. Ab 1934/1935 wurde ein im 

2. Weltkrieg militärisch genutzter Flugplatz errichtet, der allerdings nur einmalig 1940 zum Feldzug ge-

gen Frankreich genutzt wurde.   
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Später wurde der Flugplatz lediglich als Ausbildungsstätte genutzt bis 1945/1946 die Alliierten eine 

„Zeltstadt“ an dem Standort errichteten. Anschließend wurde das Flugplatzgelände wieder zu seiner 

ursprünglichen Nutzung, der Landwirtschaft, zurückgeführt. Am südlichen Rand des Flugplatzes verlief 

eine Bahnstrecke, die bis zum Flugplatz führte. An dieser Bahnstrecke befand sich ehemals eine Tank-

anlage. Die Bahnstrecke wurde nach Ende des Krieges zurückgebaut. Über einen Rückbau der Tank-

anlage gibt es keine Informationen. Als besondere Vorkommnisse im Bereich des Untersuchungsge-

bietes werden Angriffe auf den ehemaligen Flugplatz zum Ende des Krieges genannt, weshalb das 

Vorkommen von Kampfmitteln grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann (siehe auch Kapitel 9 

Kampfmittel). Ferner wird darauf hingewiesen, dass es im Bereich des Plangebietes zum Absturz eines 

alliierten Kampfbombers A 26 Invader kam. Der Stadt Rauschenberg liegen keine Informationen über 

Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister vor. Bei der Unteren Wasserbehörde. Fachdienst Was-

ser- und Bodenschutz, des Landkreises Marburg-Biedenkopf liegen keine Informationen über mögliche 

Havarien bzw. Schadstoffeinträge auf den Flächen des Projektes vor. Die Auswertung der im Landes-

geschichtlichen Informationssystem Hessen (LAGIS) vorliegenden topografischen Karten, die Luftbilder 

aus den Befliegungen der englischen RAF bzw. der amerikanischen USAAF in der Chronik des Flug-

platzes Bracht sowie die Satellitenbilder aus den Jahren bestätigen die beschriebenen Nutzungen. Ent-

sprechend der Datenlage und Nutzungen der Fläche mit mäßig-hohem Gefährdungspotential kommt 

der Gutachter zum Ergebnis, dass sich eine Gefährdung der Wirkungspfade „Boden–Mensch“, „Boden–

Grundwasser“ oder „Boden–Nutzpflanze“ nicht ausschließen lässt und daher aus gutachterlicher Sicht 

Handlungsbedarf besteht. Es wurde empfohlen eine Orientierende umwelttechnische Untersuchung im 

Bereich des ehemaligen Tanklagers vorzunehmen, um Belastungen durch Tropfverluste oder Havarien 

im Bereich des ehemaligen Tanklagers erfassen bzw. ausschließen zu können. Dahingehend beinhaltet 

der Bericht ein Untersuchungskonzept für die konkrete Durchführung der Orientierenden Untersuchung 

im Bereich des Plangebiets. 

Der Bericht zur Historischen Recherche wurde dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, Ab-

teilung Umwelt, mit Bitte um Prüfung und Stellungnahme übermittelt. In dem entsprechenden Schreiben 

vom 17.10.2022 wird seitens des Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, Abteilung Umwelt, da-

rauf hingewiesen, dass sich für die betroffenen Bereiche auf Grundlage der Ergebnisse des Berichtes 

ein Altlasten-Anfangsverdacht ergibt. Zudem wird der weitere Untersuchungsbedarf bestätigt und zu-

nächst die Durchführung einer Orientierenden Untersuchung gefordert. Abschließend werden ergän-

zende Festlegung zur konkreten Durchführung der Orientierenden Untersuchung benannt. Vom Ingeni-

eurbüro IGU wurde daraufhin eine Orientierende umwelttechnische Untersuchung durchgeführt und ein 

entsprechender Bericht erstellt. 

Die Festlegung des Umfangs der umwelttechnischen Untersuchungen erfolgte auf Grundlage der Er-

gebnisse des Berichtes zur Historischen Recherche des Standorts von 15.09.2022, in Abstimmung mit 

dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, Abteilung Umwelt, sowie der Firma TAUBER EXPLO-

SIVE MANAGEMENT GMBH UND CO.KG und unter Berücksichtigung von Ergebnissen von Ortsbegehun-

gen. Aus einer Anfrage bei der Firma Tauber ging zunächst hervor, dass im Rahmen der durchgeführten 

Kampfmittelfreimessungen auf der gesamten Fläche des Untersuchungsgebietes bis 5 m u. GOK keine 

Hinweise auf größere metallische Gegenstände z.B. Erdtanks festgestellt wurden. Nach Rücksprache 

mit dem Regierungspräsidium Gießen wurden am 30.11. und 01.12.2022 insgesamt 10 Rammkernson-

dierungen (RKS) mit einer maximalen Tiefe von 5 m u. GOK abgeteuft. Die Sondierungen wurden etwa 

in einem 10 x 10 m Raster angelegt. Die Probenahme erfolgte horizont- bzw. mindestens meterweise. 

Die Bodenprofile wurden in Anlehnung an DIN 4022 aufgenommen. Insgesamt wurden im Rahmen der 

durchgeführten Sondierungen 55 Einzelproben entnommen und vor Ort sensorisch überprüft.  
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Keine der entnommenen Auffüllungs- oder Bodenproben zeigten sensorische Auffälligkeiten. Entspre-

chend der im Vorfeld abgestimmten Vorgehensweise wurden 10 Mischproben (1 MP je RKS) gebildet 

und auf Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) und aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) im Feststoff 

untersucht. Im Ergebnis ergaben sich auch anhand der Laborbefunde keine Hinweise auf eine Beauf-

schlagung durch diese Stoffe am Untersuchungsstandort. In den südwestlich liegenden Sondierungen 

RKS 1, 2, 6, 8 und 10 wurden umgelagerte Böden angetroffen, die als Indiz für die Lage der unterirdi-

schen Tanks entlang der ehemaligen Bahnstrecke dienen könnten. Hinweise auf verbliebene Erdtanks 

ergaben sich aus den im Vorfeld durchgeführten Kampfmitteluntersuchungen durch die Firma Tauber 

nicht. Es ist ferner davon auszugehen, dass im Rahmen des Tankrückbaus in den Jahren der Nach-

kriegszeit der Tankinhalt vor Ausbau abgepumpt und genutzt wurde.  

Im Rahmen der Geländebefunde und der nachfolgend im Labor durchgeführten Bemusterung des Pro-

benmaterials ergaben sich keine Hinweise auf sensorische Auffälligkeiten. Die Analysen der untersuch-

ten Mischproben zeigten ebenfalls keine Hinweise auf Bodenbelastungen. Aus fachgutachterlicher Sicht 

ergaben sich weder Hinweise auf Bodenbelastungen noch Hinweise auf das Vorhandensein von Erd-

tanks. Das Gutachten wurde am 06.01.2023 vorgelegt. Fehlende/ergänzende Unterlagen wurden am 

16.02.2023 nachgereicht. Der Bericht zur Historischen Recherche sowie der Bericht zur Orientierenden 

umwelttechnischen Untersuchung sind der vorliegenden Begründung als Anlage beigefügt; auf die dor-

tigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 

Sollten im Zuge der Bauarbeiten jedoch Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher Bodenverände-

rungen oder Altlasten wahrgenommen werden, sind nach § 4 Abs. 1 und 2 Hessisches Altlasten- und 

Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) die Bauarbeiten an dieser Stelle abzubrechen und der Sachstand 

unverzüglich dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, zur Prüfung anzuzeigen. 

 

Baugrund 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine weiteren Informationen vor.  

 

 

9. Kampfmittel 

Seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, wird in der 

Stellungnahme vom 17.05.2022 und 30.05.2023 darauf hingewiesen, dass das Plangebiet sich in einem 

Bereich befindet, in dem Kampfmittel unsachgemäß gesprengt wurden. Vom Vorhandensein von 

Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. Eine systematische Über-

prüfung (Sondieren auf Kampfmittel) ist daher vor Beginn geplanter Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und 

Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maß-

nahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen.  

Da die unmittelbare räumliche Nähe des Plangebietes zu dem militärischen Flugplatz aus dem Zweiten 

Weltkrieg sowie die Sprengung der Munitionsbunker und Sprengstellen nördlich der Siedlung Bracht 

am Waldrand in ca. 1.000 m Entfernung vorweg bekannt waren, wurde bereits frühzeitig eine geomag-

netische Flächendetektion durchgeführt.  

Die Auswertung der Messwerte ergab insgesamt 66 Anomalien, die als kampfmittelrelevant eingestuft 

wurden. Diese wurden vom 02.11.2021 bis 04.11.2021 durch Aufgrabung überprüft. Es wurden keine 

Kampfmittel geborgen. Diese Flächen konnten analog zur Legendenkennzeichnung der im Geophysi-

kalischen Bericht der TAUBER EXPLOSIVE MANAGEMENT GMBH UND CO.KG vom 22.11.2021 enthaltenen 

Messfeldkarte freigegeben werden.  
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Die in der Messfeldkarte als „Keine Arbeitsfreigabe“ gekennzeichnete Fläche konnte aufgrund von Stö-

reinflüssen hingegen nicht auf kampfmittelrelevante Anomalien ausgewertet werden. Hier sind baube-

gleitend Maßnahmen durchzuführen, soweit bodeneingreifende Maßnahmen in diesem Bereich geplant 

sind. Der Geophysikalische Bericht ist der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9 als Anlage beigefügt. 

 

Messfeldkarte 

 
Quelle: Tauber Explosive Management GmbH u. Co.KG (22.11.2021)             Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 
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10. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne 

des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkun-

gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-

gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfind-

liche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Mit der geplan-

ten Zuordnung der Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung eines Dörflichen Wohngebietes und 

von Verkehrsflächen im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen Nutzungen, Freiflächen und Ver-

kehrsanlagen kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden. Stör-

fallbetriebe i.S.d. sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht bekannt. 

Das unmittelbare Umfeld des Plangebietes setzt sich im Bestand aus einer Mischung zwischen Wohn-

gebäuden und einzelnen Handwerks- sowie Gewerbebetrieben zusammen. Die Ausweisung eines Dörf-

lichen Wohngebietes, das gemäß TA Lärm die zulässigen Immissionsrichtwerte entsprechend eines 

Mischgebietes aufweist, schafft daher keine neuen immissionsschutzrechtlichen Gegebenheiten, son-

dern greift die im näheren Umfeld bereits vorhandenen Nutzungen auf. Mithin werden im Bereich des 

Plangebietes keine neuen Immissionsorte geschaffen, die mit einem höheren Schutzanspruch einher-

gehen bzw. sich in geringerer räumlicher Entfernung zu entsprechenden Emissionsquellen befinden.  

Da darüber hinaus im Plangebiet oder im näheren Umfeld keine besonders lärmintensiven oder störan-

fälligen Nutzungen vorhanden sind oder bauplanungsrechtlich vorbereitet werden und das Verkehrsauf-

kommen im Bereich der bestehenden und zur Erschließung des Gebietes erforderlichen Verkehrswege 

nicht über ein innerörtlich übliches Maß hinausgehen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt grundsätz-

lich nicht von immissionsschutzrechtlichen Konflikten auszugehen. Hinzu kommt, dass in Dörflichen 

Wohngebieten das Wohnen bereits im Ansatz mit einer Pflicht zur Duldung von Störungen durch die 

anderen Nutzungsarten „vorbelastet“ ist, während zugleich das mögliche Störpotenzial gewerblicher 

Nutzungen innerhalb des Baugebietes auf sog. nicht wesentlich störende Betriebe beschränkt ist.  

 

 

11. Denkmalschutz 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hes-

sen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund 

und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 

erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 

HDSchG). 
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12. Erneuerbare Energien und Energieeinsparung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksichtigen, während den 

Gemeinden bereits 2004 die Möglichkeit eingeräumt wurde, mit dem Abschluss von städtebaulichen 

Verträgen auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Vorstellungen si-

cherzustellen. Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei 

der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I S.1509) wurde das Baugesetzbuch zudem 

unter dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz 

und der Energieeinsparung geändert und ergänzt. Weiterhin kann auf die speziellen energiefachrecht-

lichen Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Errichtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Ener-

gien verwiesen werden, die bei der Bauplanung und Bauausführung zu beachten und einzuhalten sind. 

So wird insbesondere auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin ent-

haltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich ei-

ner zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den 

Gebäudebetrieb in der jeweils rechtsgültigen Fassung hingewiesen. 

Darüber hinaus werden hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien entsprechende Vorgaben 

in den Bebauungsplan aufgenommen und es wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB festgesetzt, dass 

im Dörflichen Wohngebiet die Dachflächen von Gebäuden und baulichen Anlagen innerhalb der über-

baubaren Grundstücksflächen zu mindestens 20 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallen-

den solaren Strahlungsenergie auszustatten sind (Solarmindestfläche). Zwar sind vom Bauherrn ohne-

hin die einschlägigen energiefachrechtlichen Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Errichtung und 

Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien zu beachten und einzuhalten, gleichwohl soll mit den be-

wusst zurückhaltend gewählten Vorgaben auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, angesichts der 

konkreten Standorteignung, ein unterstützender Beitrag zu einer nachhaltigen städtebaulichen Entwick-

lung vor Ort geleistet werden. 

 

 

13. Hinweise und sonstige Infrastruktur 

Seitens der EAM Netz GmbH wird in der Stellungnahme vom 10.05.2022 darauf hingewiesen, dass sich 

in unmittelbarer Nähe des Plangebietes, innerhalb der östlich an das Plangebiet angrenzenden Stra-

ßenparzelle 17 (Drosselweg), ein 20 kV-Erdkabel befindet. Ferner wird darauf hingewiesen, dass das 

Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen der EnergieNetz Mitte GmbH“ in der jeweiligen aktuellen 

Fassung zu beachten ist und sich rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Regionalzentrum Süd in Stadtal-

lendorf in Verbindung zu setzen ist, da nicht auszuschließen ist, dass zwischenzeitlich weitere Versor-

gungsleitungen verlegt worden sind.  

Seitens des Regierungspräsidiums Gießen, Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, 

wird in den Stellungnahmen vom 24.05.2022 und 26.05.2023 darauf hingewiesen, dass bei Bau-, Ab-

riss- und Erdarbeiten im Plangebiet die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der 

Regierungspräsidien Hessen zu beachten sind. 
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Seitens der Deutschen Telekom Technik GmbH wird in der Stellungnahme vom 15.05.2023 darauf hin-

gewiesen, dass im Planbereich die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich wird und 

dass in allen Straßen bzw. Gehwegen geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in 

einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen 

sind. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 

Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 

1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Es wird darum gebeten, sicherzustellen, dass durch 

die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der 

Telekom nicht behindert werden. Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Te-

lekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets 

erforderlich. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 

dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 

und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so 

früh wie möglich, mindestens sechs Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 

 

 

14. Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich. 

 

 

15. Flächenbilanz 

Um die künftige Nutzungsaufteilung zu dokumentieren und bewerten zu können, wird für das Plangebiet 

eine Flächenbilanz aufgestellt. 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 9 25.877 m² 

Dörfliches Wohngebiet 19.183 m² 

Straßenverkehrsflächen 4.477 m² 

Flächen für die Abwasserbeseitigung,  

Zweckbestimmung „Regenrückhaltung“ 
809 m² 

Öffentliche Grünflächen,  

Zweckbestimmung „Entwässerungsmulde“ 
1.408 m² 
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16. Anlagen und Gutachten 

 Umweltbericht, Planungsbüro Fischer, Stand: 17.07.2023 

 Geophysikalischer Bericht, Tauber Explosive Management GmbH und Co.KG, Stand: 22.11.2021 

 Bericht zur Erkundung von Altflächen, Historische Recherche gemäß HLUG Handbuch Altlasten, 

Teil 1, IGU Institut für industriellen und geotechnischen Umweltschutz GmbH, Stand: 15.09.2022 

 Bericht zur Orientierenden umwelttechnischen Untersuchung, IGU Institut für industriellen und ge-

otechnischen Umweltschutz GmbH, Stand: 06.01.2023 
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